
Planunterlage Geschäf t szeichen  L4-470/2004

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Liegenschaftskarte: Buer Flur 5

M aßstab: 1:1000

Die dieser Planunterlage zu Grunde liegenden Angaben des  amt lichen Vermessungsw esens sind nach § 5 des
Nied ersächsischen  Geset zes über d as am t liche Verm essung sw esen vom  12.12.2002, Nds. GVBl. 2003, S. 5,
geschützt. Die Verw ertung f ür nicht eigene oder wirt schaf tl iche Zw ecke und die öf fent l iche Wiedergabe ist nur
mit E rlaubnis der Vermessungs- und Katasterbehörde Os nabrück zulässig.

Die Planunt erlage entspricht dem Inhalt des  Liegenschaft skatasters und w eist die st ädtebaulich bedeut samen
baulichen Anlagen sow ie Straßen, Wege und P lätze vollständig nac h (Stand vom 11.05.2004). Sie ist  hinsicht lich
der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einw andfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtl ichkeit ist einw andf rei möglich.

Osnabrück, den           

Vermessungs- und Katast erbehörde Osnabrück
- Katast eramt  -

                                                                       
- Unterschrift  -

4.0 Sonstiges 
 
Dieser Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landeskreises Osnabrück 
rechtsverbindlich (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
 
 
Melle, den 16.03.2005      .......................................... 
         Bürgermeister 
 
 
 

Textlicher Teil 
 

zum Bebauungsplan „Nördlich Osnabrücker Straße“, Melle-Buer 
 
1.0 Präambel 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 40 der Nieders. Ge-
meindeordnung (NGO) hat der Rat der Stadt Melle diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Plan-
zeichnung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen. 
 
2.0 Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
2.1 Die im Bebauungsplan ausgewiesenen bzw. in der Begründung und im Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan „Nördlich Osnabrücker Straße“ benannten naturräumlichen Ausgleichsflächen werden den 
Baugrundstücken zugeordnet (§ 8 a Bundesnaturschutzgesetz). 
 
2.2 Von der südlich verlaufenden Landesstraße 92 sowie der südöstlich verlaufenden Landesstraße 83 
gehen Immissionen aus. Hierdurch können an den zur Landesstraße orientierten Gebäudeseiten im 
Bereich der ersten Bauzeile Überschreitungen der Orientierungswerte auftreten. Sofern dort Wohnnut-
zungen vorgesehen sind, sind an den Gebäuden deshalb Maßnahmen des passiven Lärmschutzes – 
Lärmpegelbereich 2 gemäß DIN 4109 – vorzunehmen. 
 
Da auch die Nachtwerte überschritten werden, ist die Raumaufteilung so vorzunehmen, dass sich keine 
nachtempfindlichen Nutzungen im Bereich der Süd- und Westseite und im Obergeschoss auch an der 
Ostseite ergeben. Sofern dort Nachtnutzungen stattfinden, ist sicherzustellen, dass bei geschlossenen 
Fenstern eine ausreichende Be- und Entlüftung z. B. durch Schalldämmlüfter oder Innenbelüftung si-
chergestellt wird. 
 
Für die in Kenntnis der L 92 sowie L 83 errichteten baulichen Anlagen können gegenüber dem Straßen-
baulastträger keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich weitergehenden Immissionsschutzes 
geltend gemacht werden. 
Auf gelegentliche Beeinträchtigungen durch Gewerbelärm eines benachbarten Gewerbe-/Industrie- 
betriebes wird hingewiesen. 
 
2.3 Die im Plangebiet ausgewiesenen privaten Pflanzstreifen sind innerhalb eines Jahres nach Fertig-
stellung der Baumaßnahmen standortgerecht zu bepflanzen und dauernd zu unterhalten. 
 
3.0 Hinweise 
 
3.1 Die Flächen innerhalb der Sichtdreiecke sind zwischen einer Höhe von 0,60 m bis 2,50 m über 
Fahrbahnoberkante von Sichtbehinderungen freizuhalten. 
 
3.2 Es wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Funde, die bei den Bau- und Erdarbei-
ten im Planungsraum gemacht werden, gemäß dem Nieders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 
meldepflichtig sind. Es wird gebeten, die Funde unverzüglich zu melden. 
 
3.3 Bei Durchführung von Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Einrichtungen bzw. Ver- und Entsor-
gungsanlagen Rücksicht zu nehmen. 
 
3.4 Für die Lagerung von Heizöl u.a. grundwassergefährdenden Stoffen sind strenge Maßstäbe anzule-
gen. Die Zulässigkeit richtet sich nach den geltenden Bestimmungen. 
 
3.5 Folgende Empfehlungen sollten berücksichtigt werden:  
- Nutzung Regenerativer Energie (Sonnenkollektoren etc.) 
- Minimierung von Versiegelungsflächen auf dem Grundstück 
- Fassaden- und Dachbegrünungen zur Optimierung des Grünanteils. 

nur Flucht- und Rettungsweg

Planstraße

zu erhaltene Baumgruppe

4.0 Sonstiges 
 
Dieser Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landeskreises Osnabrück 
rechtsverbindlich (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
 
 
Melle, den 16.03.2005                 L.S.                     gez. Stock 
         Bürgermeister 
 
 
 

Der Rat der Stadt Melle hat in seiner Sitzung am 08.12.2004 die Aufstellung dieses Planes 
beschlossen. 
 
Melle, den 16.03.2005     L.S.          gez.Stock 
        Bürgermeister 
 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde vom Baudezernat der Stadt Melle erarbeitet. 
 
Melle, den 16.03.2005     L.S.       i.V. gez. H. Heidenreich 
        Stadtbaurat 
 
Der Rat der Stadt Melle hat in seiner Sitzung am 08.12.2004 dem Entwurf des Bebauungsplanes und 
der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB beschlossen. Ort und 
Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 18.12.2004 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des 
Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 28.12.2004 – 28.01.2005 gem. § 3 (2) BauGB 
öffentlich ausgelegen. 
 
Melle, den 16.03.2005     L.S.         gez. Stock 
        Bürgermeister 
 
 
Der Rat der Stadt Melle hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Bedenken und Anregungen gem. § 3 
(2) BauGB in seiner Sitzung am 16.03.2005 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung 
beschlossen. 
 
Melle, den 16.03.2005     L.S.          gez.Stock 
        Bürgermeister 
 
 
Der Bebauungsplan ist gem. § 10 (3) BauGB am 14.05.2005 rechtsverbindlich geworden. 
 
Melle, den 14.05.2005      L.S.   gez.Stock 
        Bürgermeister 
 
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist eine Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften gem. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB nicht geltend gemacht worden (§ 
215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). 
 
Melle, den...............                              ..................................................... 
        Bürgermeister 
 
Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist eine Verletzung von Mängeln 
der Abwägung nicht geltend gemacht worden (§ 215 Abs. 1 Nr. 2 BauGB). 
 
Melle, den ...............     ................................................. 
        Bürgermeister 
 


